Novellierung des Bundesdatenschutz-Gesetzes aufgrund der EG-Datenschutzrichtlinie 

(95/46 EG vom 25.10.1998)

A. Grundsätzliches
1. Geltendes Gesetz

In der Amtlichen Begründung des ersten deutschen Bundesdatenschutz-Gesetzes vom 27.01.1977, werden die Grundzüge des Gesetzes wie folgt zusammengefaßt:

Die Regelungen  des Gesetzes sind vor dem Hintergrund der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung der Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Gebiete der Technik und Organisation und des Rechts zu sehen. Angesichts der in Wissenschaft und Praxis noch offenen Fragen, über die auf Dauer optimale organisatorische, rechtliche und technische Ausgestaltung des Datenschutzes, war dem Gesetz eine Konzeption zu Grunde zu legen, die nach dem heutigen Stand der Erkenntnis einen wirkungsvollen Datenschutz in verfassungsgemäßer Weise gewährleistet, die die Praxis in Verwaltung und Wirtschaft nicht unnötig behindert, den technischen Fortschritt nicht hemmt und das Vertrauen des Bürgers zum Staat im Zeitalter des Computers bewahrt.

Das Gesetz ist im Wesentlichen in der Fassung wie damals verabschiedet, noch heute in Kraft. Die wenigen Änderungen waren meist redaktioneller Natur, lediglich die ebenfalls nur geringfügigen Änderungen, die nötig waren, als das Bundesverfassungsgericht zum Volkszählungsgesetz 1983, das zu diesem Zeitpunkt erstmals die wissenschaftlichen Zirkel verlassende „Recht des Bürgers auf informelle Selbstbestimmung“ näher definierte, kann man als stärker eingreifend in die Ursprungssubstanz des Gesetzes betrachten, zwar weniger hinsichtlich der Texte, als der Interpretation, die die Gerichte anschließend bestimmten Inhalten gaben.

Insgesamt kann man also sagen, daß sich das Bundesdatenschutz-Gesetz in seiner 22-jährigen Geschichte in seinen Stärken bewährt hat, so daß lediglich das Abstellen bestimmter Schwächen Aufgabe des Gesetzgebers sein kann. Diese Aufgabe hat der Gesetzgeber mit der vorliegenden Novellierung nur unzureichend, wenn überhaupt gelöst.

2. Schwächen des geltenden Gesetzes

Schon vor Erlaß des Bundesdatenschutz-Gesetzes in den 70-iger Jahren wurde heftig diskutiert und kritisiert, daß das Datenschutz-Gesetz einen Unterschied macht zwischen „staatlicher“ Datenverarbeitung und der Datenverarbeitung nicht öffentlicher Stellen, wobei je nach Blickwinkel die als zu gering empfundene Kontrolle über die staatlichen Institutionen (die schließlich zum Volkszählungsurteil führte) und auf der anderen Seite die übermäßige Bürokratisierung und Pseudokontrolle durch den Datenschutzbeauftragten im Blickpunkt standen. Weitere Kritik bezog sich auf die ungewöhnliche Systematisierung.

Diese Schwachpunkte sind weiterhin im neuen Gesetz enthalten.

3. Inhalt des geltenden Datenschutzgesetzes

Das Datenschutzgesetz in seiner jetzigen Fassung verbietet die Verarbeitung personenbezogenener Daten unter dem Vorbehalt der Erlaubnis der Verarbeitung durch das Datenschutzgesetz oder durch andere Gesetze. Soweit das Datenschutzgesetz und andere Gesetze die Datenverarbeitung (zum Begriff später) ausnahmsweise erlauben, ist diese grundsätzlich ohne Zustimmung des Betroffenen zulässig. Dieser Grundsatz ist für die anderen Gesetze durchgehalten (allerdings durch das Volkszählungsurteil, auf das ich später noch kommen werde, relativiert). 

Das Datenschutzgesetz sieht ebenfalls gewisse Freistellungen von dem Verbot der Datenverarbeitung vor, so daß Daten, z.B. solche aus öffentlichen Listen, dann verarbeitet werden dürfen, wenn schutzwürdige Belange des Betroffenen dadurch nicht beeinträchtigt werden (das war die Telefonbuch- und Adressenverlags-Ausnahme). Das Gesetz sieht als weitere Ausnahme vor, daß mit Zustimmung des Betroffenen erhobene Daten verarbeitet werden dürfen, allerdings nur zu dem Zweck, zu dem sie erhoben wurden. Daher werden an die Zustimmungen erhebliche Anforderungen gestellt, wogegen das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung etwas verkümmert im Gesetz enthalten ist und lediglich durch das Volkszählungsurteil bedingt etwas gestärkt wurde.

Die Einhaltung des Gesetztes sollte durch die Einführung des Beauftragten für Datenschutz im öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich gewährleistet werden, wobei der Bundesbeauftragte für den Datenschutz (gemeinsam mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz) die Zwitterstellung haben, daß sie gleichzeitig Dienstherr einer entsprechenden Aufsichtsbehörde sind, an die sich die Datenschutzbeauftragten im nichtöffentlichen Bereich wenden können, wenn sie sich von ihren Unternehmen nicht ernstgenommen fühlen.

Das bestehende Datenschutzgesetz deckt im Prinzip nur solche Daten ab, die erhoben werden, um elektronisch verarbeitet zu werden und solche Daten, die ohne dieses Kriterium zu erfüllen in einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, daher sind Daten wie z.B. auf Papier, Mikrofilm etc. nicht erfaßt, mit Ausnahme der automatisiert weiterzuverarbeitenden, so daß z.B. die alten Lochkarten dem Datenschutzgesetz unterfallen. Ebenfalls nicht vom Gesetz erfaßt ist die Datenerhebung, ohne daß das Ziel verfolgt wird, diese ein einer Datenverarbeitungsanlage zu speichern, dies sind z.B. Filmaufnahmen von öffentlichen Plätzen mit Überwachungskameras.

4th Das neue Datenschutzgesetz 

Das neue Datenschutzgesetz als Folge der EG-Richtlinie ( das dürfte ein Novum sein, mit 72 where -as - clauses, um dann in 34 Artikeln zu sagen, was Sache ist )  geht von einem abweichenden Denkansatz aus. Während bei dem alten Gesetz die Speicherung der Daten im Vordergrund stand, steht in der EG-Richtlinie und damit in der Novelle die Erhebung von Daten im Vordergrund, d.h. kurzgefaßt die neue Datenschutzgesetzgebung will den Schutz personenbezogener Daten dadurch sicherstellen, daß die Erhebung von solchen Daten eingeschränkt wird. Als Erhebung wird konsequent jegliche Form der Erhebung, also auch Filmaufnahmen öffentlicher Plätze durch Überwachungskameras oder das Ausfüllen und Abheften eines Formulars in einer Akte verstanden. Dieser andere Denkansatz ist Ausfluß der Rechtsfigur „informelles Selbstbestimmungsrecht“, das unter anderem das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil entwickelt hat. Allerdings bleibt mit dieser Einschränkung, daß nämlich die Datenspeicherung durch die Datenerhebung gedanklich ersetzt wird und weiter das Gesetz auch die Erhebung in jeglicher Form umfaßt, alles beim Alten. Es wird gesagt, daß das neue Gesetz auch Akten umfasse. Das ist schief ausgedrückt. Das alte Privileg der Datenerfassung für andere Zwecke als zur Verarbeitung in Datenverarbeitungsanlagen ist entfallen, weil der Schutz des Gesetzes bereits bei der Erhebung nicht erst bei der Verarbeitung in vollem Umfang greift. (Obwohl das Privileg wahrscheinlich  ohnehin unterhöhlt war: wer schreibt schon noch ohne Computer? Der Gesetzgeber hält es ja schon für nötig für private und familiäre Daten in privaten elektronischen Notizbüchern Ausnahmen vorzusehen.)

Artikel 6 der EG-Richtlinie faßt die Prinzipien der Datenverarbeitung klar zusammen: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten hat folgenden Anforderungen zu genügen:

(a) Die Datenverarbeitung muß Geist und Buchstaben der Gesetze entsprechen.

(b) Die Erhebung darf nur für ausdrücklich festgelegte und legitime Ziele erfolgen. Eine Weiterverarbeitung für Zwecke, die mit dem Ursprungszweck nicht übereinstimmen, ist unzulässig.

(Eine Ausnahme für die Verarbeitung zu historischen, statistischen oder wissenschaftlichen Zwecken ist möglich, wenn hinreichende Sicherheitsmaßnahmen durch die Gesetzgebung getroffen werden).

(c) Die Erhebung von Daten und die Weiterverarbeitung von Daten muß bezogen auf die Ziele angemessen, notwendig und nicht übertrieben sein.

(d) Die gespeicherten Daten müssen richtig sein und soweit notwendig dem neusten Stand entsprechen, dazu müssen alle angemessenen Maßnahmen ergriffen werden, damit im Bezug auf die Ziele der Erhebung und Verarbeitung unrichtige oder unvollständige Daten gelöscht oder berichtigt werden. 

(e) Die Datenerhebung und Datenverarbeitung darf nur soweit und solange in identifizierbarer Form erfolgen, wie dies für die Erreichung der Ziele notwendig ist (soweit Daten für historische, statistische oder wissenschaftliche Zwecke auf Dauer gespeichert werden sollen, muß dies gesetzlich vorgesehen werden, einschließlich der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen).

Die Datenverarbeitung ist durch Datenschutzbeauftragte zu kontrollieren. (Die Richtlinie verwendet hier für den Datenschutzbeauftragten den aus dem Rechnungswesen bekannten Begriff „Controller“, dazu später.)

B. Zu den Änderungen
1st Im 1. Abschnitt (Allgemeine und Gemeinsame Bestimmungen, §§ 1–11) sind Definitionen vorgenommen worden, die auch materiell-rechtliche Regelungen enthalten.

Das Gesetz beginnt mit dem hehren Programm:

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, daß er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrechts beeinträchtigt wird. 

Die ursprüngliche Fassung des § 1 Abs. 1 lautete weniger pompös:

Aufgabe des Datenschutzes ist es, durch den Schutz personenbezogener Daten vom Mißbrauch bei ihrer Speicherung, Übermittlung, Veränderung und Löschung (Datenverarbeitung)  der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Betroffenen entgegenzuwirken.

Dieser Unterschied im Denkansatz wurde im Wesentlichen durch das Volkszählungsurteil hervorgerufen. 

Paragraph 2 und § 3 enthalten Definitionen, wobei lediglich die neu erfundene Pseudonymisierung als „mildere Form“ der Anonymisierung interessant ist. Unter Pseudonymisieren wird die Ersetzung von Namen und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen verstanden, ohne daß wie bei der Anonymisierung der Anspruch erhoben wird, daß der Zusammenhang von Kennzeichen und Namen nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft hergestellt werden kann. Damit müßten Möglichkeiten der Wiederpersonalisierung durch Datenverarbeitungsprogramme die Kriterien erfüllen, wenn die Programme z.B. einen besonderen Zugriffsschutz haben.

Im neuen § 3, Abs. 9 ist die Political Correctness durchgeschlagen, es wird nämlich nicht mehr von einer Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange gesprochen, sondern von besonderen Arten personenbezogener Daten. Dies sind, wie nicht anders zu erwarten, Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.

Man beachte die feinsinnige Unterscheidung zwischen politischer Meinung und Gewerkschaftszugehörigkeit und die noch feinsinnigere Unterscheidung zwischen religiösen oder philosophischen Überzeugungen.

Neu eingeführt in das Gesetz wurde die Forderung des § 3 a zur Datenvermeidung und Datensparsamkeit, bei der gleichzeitigen Forderung weitgehend von der Möglichkeit der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen.

Ich frage mich allerdings was passiert, wenn ein Beschuldigter in einem    Ordnungswidrigkeiten-Verfahren Angaben deswegen verweigert, weil er der Behörde diese schon vorher mitgeteilt habe und sie diese gefälligst aus ihren Unterlagen heraussuchen solle (und Behörden dann anfangen, ein Datenregister zu führen!)

Wie schon in der alten Fassung sind in § 4 (jetzt §§ 4, 4a–g) die Grundbegriffe enthalten, nach denen sich die Datenverarbeitung zu richten hat.

Ich verwende im folgenden das Wort „Datenverarbeitung“ auch dann, wenn die Einzelabschnitte der Datenverarbeitung gemeint sind. Die jetzige Aufgliederung in Datenerhebung, Datenverarbeitung und  Datennutzung (früher Datenverarbeitung und Datennutzung) ist nämlich nur dadurch zu erklären, daß bei Inkrafttreten des ersten Datenschutz-Gesetzes die manuelle Erhebung der Daten deswegen gedanklich ausgenommen wurde, weil sonst erhebliche Datenbestände der damaligen deutschen Bundespost (Telefonbücher!), aber auch der Versicherungen, einschließlich der BfA nicht hätten in die Datenverarbeitung übernommen werden dürfen. Deswegen wurde der Begriff Datenverarbeitung aufgeschlüsselt und der der Datenerhebung so  verengt, daß nur die Erhebung mit dem Ziel, die Daten in einer Datenverarbeitungsanlage zu speichern von ihm umfaßt war, während die Erhebung von Daten mit dem Ziel, sie zum Beispiel in Telefonbüchern zu veröffentlichen, nicht dem Datenschutz-Gesetz unterlag. Dies dürfte in der Tat durch die Ausbreitung von Datenverarbeitungsanlagen in nahezu jeden Bereich des Lebens, einschließlich der privaten Haushalte überholt sein. 

Mit einem Anflug von Modernität erlaubt der Gesetzgeber daher auch das private Verarbeiten von Daten, z.B. also das Speichern von Adressen und Geburtstagen von Freunden und Verwandten. Ich weiß allerdings nicht, wie die Behörden die mit § 4 a  ausgedehnte Meldepflicht hätten in Griff halten wollen, wenn jeder private PC-Nutzer, sowie jeder Nutzer eines Handys mit Speicherfunktion seiner Meldepflicht hätte nachkommen müssen.

Die Meldepflicht für den Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage wurde ausgedehnt. Die Ausdehnung wurde allerdings gleich wieder ad absurdum geführt, dadurch daß sie entfällt, wenn ein Datenschutzbeauftragter bestellt wird. Während nach alten Recht nämlich  bei Datenverarbeitung für fremde Zwecke eine Meldepflicht bestand und gleichzeitig die Verpflichtung zu Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ( diese Verpflichtung bestand bei der Verarbeitung für eigene Zwecke nur für Großbetriebe), ist nach neuem Recht nicht mehr entscheidend, ob für eigene oder fremde Zwecke verarbeitet wird. Beide Arten der Datenverarbeitung sind aber nach neuem Recht von der Meldepflicht freigestellt, wenn ein Datenschutzbeauftragter bestellt wird. Durch die Ansiedlung der Meldepflicht in § 4 wurde nötig, die bisherigen Regelungen über den Datenschutzbeauftragten ebenfalls in § 4 unterzubringen. Aus der im übrigen nicht veränderten Stellung des Datenschutzbeauftragen ergibt sich ein Minimalschutz der Rechte der Betroffenen, wie bereits seit Jahren.

Während für Unternehmen, die bisher einen Datenschutzbeauftragten bestellt haben, der seine Aufgaben ordnungsgemäß wahrgenommen hat, sich Änderungen in dieser Hinsicht deswegen nicht ergeben, ist die ebenfalls eingeführte Ausnahme von der Meldepflicht für Daten, die „unschädlich“ sind, (für die nach der alten Regelung bereits eine Ausnahme aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes geregelt war ( § 28 a.F),  die auch nach der Neufassung des § 28 zutrifft,) überflüssigerweise separat und in einem anderen Wortlaut geregelt:

 Die Meldepflicht entfällt, wenn personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhoben werden und nach der Art der Daten „ ... eine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen nicht zu erwarten ist.“

Also: Die Meldepflicht besteht nicht, wenn ein Datenschutzbeauftragter bestellt wurde, sie besteht nicht, wenn Daten für private Zwecke verarbeitet werden und sie besteht nicht, wenn nur „unschädliche“ Daten verarbeitet werden. 

Das muß man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt also öffentliche (und nichtöffentliche) Stellen, die Daten verarbeiten, deren Verarbeitung in die Rechte der Betroffenen rechtswidrig eingreift, ohne daß sie einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Wenn die Rechte der Betroffenen verletzt werden, wird dies durch die Meldung an die zuständigen Aufsichtsbehörden bzw. den Bundesbeauftragten für Datenschutz „geheilt“ (Stichwort: sinnlose Bürokratie!).

Neu ist der Grundsatz, daß personenbezogene Daten beim Betroffenen zu erheben sind und lediglich in einigen genau definierten Ausnahmefällen anderweitig erhoben werden dürfen, dazu passend ist die Erhöhung der Anforderungen an die Einwilligung des Betroffenen, die grundsätzlich der Schriftform bedarf „soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.“ Was sich der Gesetzgeber darunter vorgestellt hat, ergibt sich aus § 4 Abs. 2. „Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind die Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt schriftlich festzuhalten.“ 

Die Einwilligung bezieht sich nur dann auf besondere Arten personenbezogener Daten, wenn diese ausdrücklich in der Einwilligung in Bezug genommen wurden.

An verschiedenen Stellen des Gesetzes befinden sich Hinweise darauf, daß alle auf der Datenschutzrichtlinie der EG beruhenden Datenschutz-Gesetze der EG-Staaten als gleichwertig anzusehen sind, so daß sowohl die Datenverarbeitung in anderen EG-Staaten, als auch die Erhebung in einem anderen Staat als dem Staat des Sitzes der erhebenden Stelle zulässig ist. Das könnte eine erhebliche Erleichterung der Arbeit internationaler Konzerne sein, wenn nicht schon jetzt an mehreren Stellen angedroht würde, daß ein Arbeitnehmer- Datenschutz-Gesetz noch zu erlassen ist.

Ich gehe im folgenden nicht mehr auf die EG-rechtliche Komponente ein. Es ist jeweils zu unterstellen, daß die als neue Regelung bezeichnete Regelung ein direkter Ausfluß des EG-Rechtes ist und demgemäß in allen EG-Staaten gleichmäßig angewendet wird. 

Paragraph 5 sieht wie bisher die Verpflichtung auf das Datengeheimnis vor

Im Zuge der Anwendung / Ausdehnung des Datenschutzrechtes auf das Recht der informellen Selbstbestimmung, sind § 6 a und 6 b neu eingeführt worden. Paragraph 6 a sieht vor, daß Einzelentscheidungen aufgrund von Personendaten nicht automatisiert getroffen werden dürfen. Es ist nicht erkennbar, was damit gemeint ist. Nach dem Beispiel in der Begründung muß man davon ausgehen, daß eine automatisierte Verknüpfung z.B. des Gehaltes des Täters mit der Höhe des Bußgeldes in einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nicht zulässig ist. Die weiteren Beispiele sind derart abstrus, daß sie zum Lachen reizen. Es mag für einen Antragsteller durchaus bitter sein, wenn ihm von einer Bank ein Kredit abgelehnt wird. Ob diese Ablehnung allerdings auf einem automatisierten Verfahren beruht, das einzelne Persönlichkeitsmerkmale zu einer Bewertung verknüpft (Scoring-Verfahren) oder begründet ist durch die Tatsache, daß der Bankmanager morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden ist, dürfte absolut gleichgültig sein, da schließlich ein Rechtsanspruch auf einen Kredit nicht besteht. Es ist nicht einsehbar, was dieses Scoring-Verfahren der Bank von der in der Begründung als erlaubt angesehenen Personalauswahl nach Suchkriterien z. B. nach Ausbildung und Zusatzqualifikation unterscheidet.

Anmerkung: In der Begründung des Gesetzes wird es als Defizit empfunden, daß Arbeitnehmerdaten im Datenschutz-Gesetz nicht gesondert behandelt werden, es wird der Erlaß eines Arbeitnehmerdatenschutz-Gesetzes in Aussicht gestellt. Geradezu putzig nimmt sich in der dazu gegebenen Begründung die Aussage aus, daß ein Regelungsdefizit bestehe, weil die z.B. als Zugangskontrolle zu Sicherheitsbereichen verwendete Fingerabdruck-Identifikation nicht vom Datenschutz-Gesetz erfaßt wird. 

Eine weitere Neuheit ist die Regelung der Videoüberwachung von öffentlich zugänglichen Räumen. Es ist nicht ohne weiteres erkennbar, was diese Vorschrift mit einem Datenschutz-Gesetz zu tun haben soll. Es sei denn, man empfindet das Abfotografieren von Räumen als Erhebung von Anwesenheitsdaten. Allerdings: Die technischen Möglichkeiten von Videoüberwachungskameras sind kaum geeignet zu ermitteln, ob der beim Verlassen einer öffentlichen Bibliothek gefilmte Besucher unter dem Arm „Das Kapital“ oder „Mein Kampf“ trägt.

Der neue Paragraph 6 c trägt einer Entwicklung Rechnung, die in der Tat zum Zeitpunkt des Erlasses des ersten Datenschutz-Geseztes nicht absehbar war. Hier werden die mobilen, personenbezogenen Speicher und Verarbeitungsmedien angesprochen. Das sind weniger pompös ausgedrückt, diejenigen Karten, die über den Bankautomaten oder am POS durch Lesegeräte der Datenerhebung dienen bzw. im Falle der Geldkarte auch der Datenspeicherung.

Diese neue Vorschrift dürfte eine gewisse praktische Bedeutung dann erlangen, wenn der Karteninhaber mit der Bank oder der Kreditkartengesellschaft über die Berechtigung von Abbuchungen streitet, hier ist nämlich die verantwortliche Stelle zur Kooperation verpflichtet, das könnte sich dahingehend auswirken, daß zukünftig nicht mehr der Kontoinhaber der Bank beweisen muß das ihr Sicherheitssystem mangelhaft ist, sondern die Bank die Sicherheit des Kontrollsystems beweisen muß.

Die Schadensersatzvorschriften §§ 7 und 8 der alten Fassung, sind mit der Ausnahme unverändert, daß der Anspruch auf Schadensersatz gegenüber einer nicht öffentlichen Stelle etwas ausführlicher definiert wurde und die bisher schon geregelte Beweislastumkehr ausdrücklich in den Titel der Vorschrift aufgenommen wurde, wodurch die Reihenfolge der Paragraphen in der Numerierung geändert wurde. Während früher zunächst in § 7 die Datenverarbeitung öffentlicher Stellen geregelt war, ist dieses jetzt wortgleich in § 8 der Fall. Eine gewisse Kuriosität ergibt sich daraus, daß der neue § 7 von verantwortlicher Stelle spricht und damit sowohl öffentliche, als auch nicht öffentliche Stellen umfaßt, so daß der neue § 8 eigentlich überflüssig wäre und sich wohl nur deswegen rechtfertigen läßt, weil in ihm, wie schon bisher, eine Begrenzung des Schadenersatzanspruches bei der automatisierten Datenverarbeitung enthalten ist. Das hätte man einfacher und klarer haben können, indem die bisher getrennte Regelung getrennt geblieben wäre. Dann wäre evident geworden, daß die Haftungsbegrenzung die öffentlichen Stellen übermäßig privilegiert. Für den Fall, daß aufgrund des Y2K  BUGS, sämtliche 120jährigen zu einer Wehrübung einberufen werden, liegt der Schadensersatz im vornherein sachgerecht fest. In allen anderen Fällen von Fehlern der öffentlichen Verwaltung ist die Haftungsbegrenzung auf 250.000,00 DM , die sich alle Geschädigten teilen müssen eher unzumutbar niedrig. Die Haftung der öffentlichen Stellen ist  in den Bereich der Spottstrafen des Sachsenspiegels einzuordnen.

Die Verpflichtung technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit zu treffen, die unverändert erhalten geblieben ist, wurde aufgepeppt durch die Einführung der Möglichkeit einen sogenannten Datenschutz-Audit durchführen zu lassen. Dies ist als Kann-Vorschrift formuliert, so daß das zur Ausführung dieses Gesetzes zu erlassende Gesetz wohl nur als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für ausgediente EDV-Experten angesehen werden kann. Es ist mir in diesem Zusammenhang völlig unverständlich, warum man, wenn man das schon haben will, nicht die bereits etablierte Qualitätszertifizierung nach ISO auf den Bereich des Schutzes von Personendaten ausdehnt. Für die eigentliche Aufgabe der weitaus meisten Datenverarbeitungsanlagen genügt es, das Funktionieren im Rahmen der Ziele des Wirtschaftsunternehmens sicherzustellen. Für etwas größere Unternehmen ist ohnehin die Qualitätsüberprüfung im Rahmen der Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung (GODV), deren Einhaltung bei der Prüfung des Jahresabschlusses testiert wird, umfassend geregelt. 

Der zuständige Fachausschuß der Wirtschaftsprüfer-Kammer hat bereits in FAMA 1 / 1979 festgestellt, daß eine ganze Reihe der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) eine Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern, so daß die Einhaltung der Grundzüge des Bundesdatenschutz-Gesetzes im Rahmen des Jahresabschlusses zu prüfen ist.

2nd Im zweiten Abschnitt wird die Datenverarbeitung der öffentlichen Stellen (§§ 12-26) geregelt. Daher nur folgende Anmerkungen:

 Es bleibt abzuwarten, ob die weitgehenden Eingriffsrechte von Behörden:

   zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für öffentliche Sicherheit,

 zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder

 zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohl,

 zur Verfolgung von Straftaten,

 zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung

 das Gesetzgebungsverfahren unbeanstandet passieren.

Für das Tagesgeschäft könnte sich eine interessante Perspektive öffnen: 


die Ausnahme der Datenverarbeitung für wissenschaftliche Zwecke, die für nicht öffentliche Stellen parallel geregelt ist:

Die Datenverarbeitung ist zulässig:

Wenn dies zur Durchführung von wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist,

das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluß der Erhebung, Verarbeitung, Nutzung erheblich überwiegt

und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigen Aufwand erreicht werden kann.

Diese beiden neuen Vorschriften könnten erheblich dazu beitragen, daß es endlich zum lange ersehnten Krebsregister kommt und daß auch z.B. ein Register für allergische Erkrankungen etc. aufgebaut werden kann, so daß anstatt mit Spekulationen und Meinungen von Betroffenen zu arbeiten, die auch noch in einem angeblich wissenschaftlich fundierten Gesundheitsbericht veröffentlicht werden, Tatsachen zur Ätiologie von Krankheiten ermittelt werden können. Es würde sich nämlich dann in Windeseile aus den Daten der Krankenkassen ermitteln lassen, ob tatsächlich 25-30 Millionen Bundesbürger wegen einer Allergie in ärztlicher Behandlung sind oder ob, was wesentlich wahrscheinlicher ist, 1.400.000 Allergiker 25 mal im Jahr in Behandlung waren.

3. Der dritte Abschnitt befaßt sich wie bisher in den §§ 27 bis 34 mit der Datenverarbeitung nichtöffentlicher Stellen. Die Änderungen sind im wesentlichen redaktioneller Art, sie übersetzen nämlich die in den Definitionen enthaltenen (neuen) materiell rechtlichen Regelungen in Ergänzungen der bisherigen Vorschriften.

Es ist natürlich klar, daß nachdem nunmehr nicht mehr von Datenspeicherung, -übermittlung und –nutzung gesprochen wird, sondern von Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung dies auch in § 28 seinen Niederschlag findet. Der Gesetzgeber erweist sich im übrigen als fürsorglich, indem alles was vorher in der materiell rechtlichen Regelung der Definition enthalten ist, noch einmal ausdrücklich erwähnt wird.  Paragraph 28 ist daher um einiges länger geworden, insbesondere deswegen, weil das Postulat, daß bei der Erhebung personenbezogener Daten die Zwecke, für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, sparsam vorzugehen ist, nicht nur generell erhoben wird, sondern auch einzelne Zwecke ausdrücklich erwähnt werden. Eine gewisse Erschwernis für die Marktforschung (und für Adressenverlage) enthält ein neuer Einschub in § 28 Abs. 4: „der Betroffene ist bei der Ansprache zum Zwecke der Werbung – oder der Markt- oder Meinungsforschung über die verantwortliche Stelle, die Herkunft der Daten sowie über das Widerspruchsrecht zu unterrichten.“

In den drei neuen Absätzen 6, 7 und 8  des § 28 wird die in § 3 eingeführte Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten und besonderen Arten von personenbezogenen Daten zu einer detaillierten Regelung des Ausnahmerechtes der Verwendung solcher besonderen Daten auch ohne Einwilligung des Betroffenen aufgefächert.

Die geregelten Ausnahmen sind in Abs. 6:

Erforderlichkeit zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung   rechtlicher Ansprüche, 

Durchführung wissenschaftlicher Forschung,

wobei in beiden Fällen eine Abwägung mit den schutzwürdigen Belangen des Betroffenen zu treffen ist und ein Überwiegen dieser schutzwürdigen Belange nicht festgestellt werden kann.

Die dritte Ausnahme im Absatz 6 ist vom Wortlaut her gesehen außerordentlich bedeutend. 

Eine Datenverarbeitung ist zulässig, wenn der Betroffene die Daten öffentlich gemacht hat.

Hier muß sicher mehr geschehen als das bloße Zulassen der Kenntnisnahme, z.B. dadurch daß die Hochzeit in einer Kirche stattfindet, woraus natürlich zu schließen ist auf den Hochzeitstag und auf das religiöse Bekenntnis (was eine besondere Art persönlicher Daten wäre). Allerdings hat wohl niemand der heiratet die Absicht, dieses allgemein bekannt zu geben, sondern allenfalls im Kreis der Verwandten, Freunde und Bekannte. Ich nehme an, daß die Schwelle des Öffentlichmachens zumindest durch die Rechtsprechung so unüberwindlich hoch wird, daß die Ausnahme als unpraktikabel anzusehen ist.

Die Ausnahmen in Absatz 7 sind eingeführt,

zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit

sowie

zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen und eines Dritten wenn ... der Betroffene aus physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, seine Einwilligung zu geben. 

Letzteres soll wohl bedeuten, daß ein Arzt vor einer Operation die Blutgruppe seines Patienten dem Operateur  mitteilen darf. 

Die Regelungswut feiert fröhliche Urstand. Man muß schon sehr erfindungsreich sein, um aus der Weitergabe personenbezogener Daten im Falle eines Notstandes, die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Interessen des Betroffenen zu konstruieren oder sollte aus der hineingemogelten Ausnahme zum Schutz der Interessen eines Dritten geschlossen werden, daß dem Operateur auch die Tatsache bekannt gegeben darf, daß es sich bei dem Patienten um einen aidskranken Homosexuellen handelt, so daß bei der Operation besondere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutze des Personals getroffen werden müssen? Ich bezweifele, daß der Gesetzgeber das gemeint hat.

Völlig unverständlich ist die Ausnahme in Abs. 8. 

Danach dürfen Organisationen, die ohne Erwerbszwecke zu verfolgen, politisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind, die entsprechenden Daten ihrer Mitglieder speichern. Es wäre doch wohl eine Perversion des Datenschutzes, wenn eine Partei nicht die Parteizugehörigkeit ihrer Mitglieder speichern dürfte. 

Paragraph 29 regelt wie bisher die geschäftsmäßige Datenerhebung und –speicherung zum Zwecke der Übermittlung, wobei als solche Erhebungen und Speicherungen diejenigen gelten, die Zwecken der Werbung, für Auskunfteien, dem Adreßhandel oder der Markt- und Meinungsforschung dienen. Diese Form der Datenerhebung ist erlaubt, unterliegt allerdings jetzt dem Vorbehalt, daß ein kein entgegenstehender Wille des Betroffenen aus dem zugrundeliegenden elektronischen oder gedruckten Verzeichnis oder Register ersichtlich ist. Hier bleibt abzuwarten, ob an die Feststellung eines entgegenstehenden Willens hohe oder niedrige Anforderungen gestellt werden. Die weitaus meisten Daten werden von den Betroffenen selbst zur Verfügung gestellt, indem sie z.B. ihre Adresse und sonstige Angaben auf irgendwelchen Anforderungskarten vermerken. Da das Datenschutzgesetz, wie bisher, allerdings in etwas schärferer Form klarstellt, daß Daten nur zu dem Zwecke, zu dem sie erhoben wurden, gespeichert werden dürfen, könnte sich schon daraus der Schluß ergeben, daß Adressenverlage zukünftig ihre Adressen mit dem ausdrücklichem Hinweis erheben müßten, daß die Adressen in gewerbliche Adreßverzeichnisse, die wirtschaftlich verwertet werden, übernommen werden. 

Die Regelung der anonymisierten Datenverarbeitung ist unverändert geblieben. 

Die bisher in § 32 enthaltene Meldepflicht wurde in den § 4 d und e neu geregelt, deswegen ist § 32 entfallen. 

Die in § 33 geregelte Benachrichtigung des Betroffenen, die in § 34 geregelte Auskunft an den Betroffenen und die in § 35 vorgesehene Berichtigung, Löschung der Sperrung von Daten, sind ebenfalls in Anlehnung an die materiell rechtlichen Vorschriften der Definitionen überarbeitet worden. Kernpunkt der Überarbeitung ist der Schutz des informellen Selbstbestimmungsrechtes, das durch die Benachrichtigungspflichten und Auskunftsrechte gesichert werden soll. 

Die Benachrichtigungspflicht ist absolut und kann eigentlich nur vermieden werden, wenn eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist. In den weitaus meisten Fällen wird aber die Benachrichtigung zu ersetzen sein durch die Kenntniserlangung des Betroffenen auf andere Weise, z.B. dadurch, daß bei der Datenerhebung erklärt wurde, daß die Daten gespeichert werden. 

Das Auskunftsrecht des Betroffenen ist absolut, es ist lediglich begrenzt durch das Interesse an der Wahrung des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses.

Die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten bezieht sich im wesentlichen auf einen Folgenbeseitigungsanspruch dergestalt, daß Daten, die ohnehin nur ausnahmsweise gegen den Willen des Betroffenen gespeichert werden dürfen, gelöscht werden müssen, wenn die Richtigkeit der Daten nicht bewiesen werden kann. Diese Löschungsvorschrift wurde ausdrücklich auf Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, über die Gesundheit oder Sexualneigungen eingegrenzt. Der Systematik des Gesetzes folgend, kann es sich bei solchen Daten eigentlich nur um solche handeln, die z.B. aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, auch ohne den Willen der Betroffenen, ausnahmsweise gespeichert werden dürfen (Beispiel: In einem Video über die Teilnahme an einer gewalttätigen Demonstration) und die, weil der BGH seine Meinung zur Strafbarkeit der Nötigung ändert, nicht mehr zum Beweis einer strafbaren Handlung gebraucht werden.

Eine weitere Löschungsvorschrift führt eine regelmäßige Prüfung in Abständen nach der erstmaligen Speicherung ein, ob die Kenntnis der Daten zur Erfüllung der Zwecke der Speicherung noch erforderlich ist. Hier sind mit dem Gesetzgeber offenbar „Big brother“ Visionen durchgegangen. Es hat schon einmal einen Staat auf deutschem Boden gegeben, der in seiner Datenflut erstickt ist. Wer überflüssige Daten speichert ist selber schuld, wenn er die wichtigen Daten nicht mehr findet. Das Funktionieren der Datenspeicherung durch das Postulat der Datenlöschung überflüssiger Daten zu sichern, erscheint als höchst überflüssig.

Neu eingeführt wurde die Verpflichtung zur Löschung von Daten, die automatisiert verarbeitet wurden, wenn der Betroffene einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten widerspricht und wenn das Interesse des Betroffenen an der Löschung das Interesse der verarbeitenden Stelle an der Speicherung überwiegt.

Die in der alten Fassung hier folgenden Vorschriften über den Datenschutzbeauftragten sind ersetzt worden.

Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörde ( § 38 ) ist präziser geregelt worden soweit es die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsstaaten der EG angeht. 

Da die Aufsichtsbehörden offensichtlich mit ihren bisherigen Aufgaben nicht ausgelastet sind, wurde ein neuer § 38 a eingeführt. Danach können Berufsverbände und andere Vereinigungen Entwürfe für Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung von datenschutzrechtlichen Regelungen der Aufsichtsbehörde unterbreiten. Die Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, die Vereinbarkeit der Entwürfe mit geltendem Recht zu überprüfen. Das Gesetz vermeidet allerdings jeden Hinweis darauf, welchen Zweck die Vorschrift haben soll, insbesondere ist nicht geregelt, ob mit der Überprüfung durch die Behörde und mit der Feststellung durch die Behörde, daß diese dem Datenschutzgesetz entsprechen,  quasi die Anwendung der Verhaltensregeln als gesetzmäßiges Handeln anerkannt wird, etwa wie das im Kartellrecht für die Anmeldung von Konditionenkartellen gilt (galt). In der Begründung steht, daß diese Vorschrift der Verhinderung von Verhaltensregeln, die mit den gesetzlichen Vorschriften nicht in Einklang stehen dient. Das müßte doch dann wohl in einer Art Anmeldepflicht geregelt sein, deren Erfüllung oder Nichterfüllung zum Ergebnis der Genehmigung oder der Sanktion führt. Ich habe den Eindruck, daß der Gesetzgeber sich scheut, der Aufsichtsbehörde derartig umfangreiche Rechte zu geben.

4. Im vierten Abschnitt sind „Sondervorschriften“ zusammengefasst, hier ist lediglich das Postulat an die Länder erwähnenswert in ihrer Gesetzgebung vorzusehen, daß die Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse oder des Rundfunks und Films der Datenschutzgesetzgebung unterstellt werden.

5. Die Schlußvorschriften des fünften Abschnittes, im wesentlichen Strafvorschriften, sind an die neuen Vorschriften redaktionell angepaßt worden. Es ist eine relativ lange Übergangszeit für die Anpassung bestehender Datenverarbeitung an das neue Recht vorgesehen. 

Eine Kuriosität stellt § 46 dar. Diese Vorschrift soll ermöglichen, daß in anderen Gesetzen als denen, die ohnehin im Rahmen der Umsetzung der Datenschutzrichtlinie geändert werden, die alten Bezeichnungen nicht ausgetauscht werden müssen. Das hat früher auch mal ein heute heftig belächelter Gesetzgeber versucht, der seine Verordnung über Badebekleidung durch den Satz ergänzte: Männer im Sinne dieser Verordnung sind auch Frauen.

6. Wichtig für die Umsetzung des Gesetzes im innerbetrieblichen Bereich ist     weiterhin die Anlage zu § 9. Diese Anlage enthält in knapper Form die Beschreibung der Anforderungen die an Datenverarbeitungsanlagen zu stellen sind, wenn in ihnen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Die Kategorien Zutrittskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, Auftragskontrolle und Verfügbarkeitskontrolle sind als Zusammenfassung der bisherigen Kategorien zu verstehen. Zusätzlich eingeführt wurde die Forderung, daß zu gewährleisten ist, daß zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.

C. Folgerungen
1st Neue Anforderungen

Die wichtigste neue Anforderung aus dem Datenschutzgesetz ist die Forderung, das Erheben und Speichern von personenbezogenen Daten auf diejenigen Zwecke zu beschränken, bei denen eine Erhebung unerläßlich ist, d.h. die erste Frage bei einer Datenerhebung ist: Wozu werden die Daten gebraucht? Werden sie für eigene wirtschaftliche Zwecke benötigt, sind diese genau zu umreißen. Werden die Daten zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe benötigt, ist auch die gesetzliche Aufgabe genau festzulegen.

Beispiel – wirtschaftliche Zwecke: 

Die Karten der Teilnehmer an einem Preisausschreiben werden benötigt, um den Gewinnern den Gewinn übermitteln zu können. Nach der Ziehung und Gewinnübermittlung können diejenigen Karten vernichtet werden, bei denen ein Gewinn nicht gezogen wurde. Für die Teilnahme-Karten der Gewinner und gegebenenfalls daraus erstellte Gewinnerlisten, gelten die Vorschriften des Datenschutzgesetzes. Die elektronisch gespeicherten Daten sind entsprechend § 35 Abs. 3 Datenschutzgesetz nach zwei Jahren (sofern es bei diesem Zeitraum bleibt) zu löschen, weil die weitere Speicherung nicht mehr erforderlich ist.

Beispiel für Speicherung aufgrund gesetzlicher Vorschriften: 

Die im Zusammenhang mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen gespeicherten besonderen Arten personenbezogener Daten sind entsprechend den hier vorrangig geltenden Vorschriften des Arzneimittelrechtes aufzubewahren. 

Als eine erste Maßnahme zur Erfüllung der neuen gesetzlichen Bestimmungen ist eine Übersicht über die eigenen wirtschaftlichen Zwecke sowie die gesetzlichen Zwecke, aufgrund derer die Daten erhoben werden, zu erstellen, bzw. die bereits vorhanden Aufstellungen sind unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit der Datenerfassung und Datenspeicherung zu überprüfen. 

Das ist weiterhin die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten,  dessen Aufgabe und Stellung sich insoweit nicht geändert haben. 

Als weitere Maßnahme ist die Überprüfung der vorhandenen personenbezogenen Daten auf deren Notwendigkeit für eigene wirtschaftliche Zwecke oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben vorzunehmen. Ergebnis der Überprüfung sollte die Reduzierung der Bestände an personenbezogenen Daten sein, auch hier ist der Datenschutzbeauftragte gefragt.

2nd Ganzheitlicher Schutz der Daten 

Der Schutz personenbezogener Daten kann nicht isoliert betrachtet werden. Sowohl die reinen Wirtschaftsdaten, als auch die im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb anfallenden personenbezogenen Daten unterliegen einer Reihe von Gefährdungen. 

Es haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht, mit welchen Maßnahmen diese Gefährdungen minimiert werden könnte. Eine Unterscheidung der Gefährdungen in arbeitsorganisatorische und technische Gefährdungen sowie wirtschaftliche und sonstige Gefährdungen erleichtert die Prüfung, da sonst bei der Komplexität leicht der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen wird.

Bei Dworatschek / Büllesbach / Koch : Personal Computer und Datenschutz findet sich eine Checkliste für Datenschutzmaßnahmen sowie eine Gefährdungsmatrix (für die Computerfreaks, die so etwas lieben). Die Maßnahmen sind vordergründig auf PC`s abgestellt, gelten aber natürlich im Zeitalter der Vernetzung für das gesamte Datenverarbeitungssystem.

Die meisten der hier vorgesehenen Maßnahmen sind sicher durchgeführt und in einer entsprechenden Richtlinie intern festgelegt, gleichwohl bietet das neue Gesetz einen guten Anlaß dazu, das Funktionieren der Systeme zu prüfen. Diese Aufgabe kommt dem Datenschutzbeauftragten zu.

3rd Resourcen

Vorstehende Vorschläge erfordern einen ganz erheblichen Aufwand an Ressourcen. Es ist aber auch der schwere mögliche Schaden in wirtschaftlicher Hinsicht, wegen der üppigen Schadenersatzforderungen, als auch der Ansehensverlust bei Bekanntwerden von Defiziten in der Öffentlichkeit zu berücksichtigen.

4th Anmerkung zur Person des Datenschutzbeauftragten

Die Neuregelung des Gesetzes ändert weder den Umfang der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, noch die organisatorische Einbindung des Datenschutzbeauftragten in den Betrieb, noch die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Qualifikation. Es ist aber, zumindest für eine Übergangszeit, mit einem sehr hohen Zeitaufwand für den Datenschutzbeauftragten zu rechnen. Daher bietet es sich an, die Bestellung des Datenschutzbeauftragten zu überdenken.

Nach der gesetzlichen Regelung handelt es sich bei dem Datenschutzbeauftragten um eine eierlegende Wollmilchsau. Er muß einerseits umfassende Kenntnisse der Datenverarbeitung haben, die notwendigen juristischen Kenntnisse stehen dem allerdings in nichts nach. Darüber hinaus sind intime Kenntnisse des Unternehmens und seiner Abläufe notwendig. Die herausgehobene Position des Datenschutz-beauftragten erfordert zudem einen gestandenen Mitarbeiter aus der Führungsebene, oder einen entsprechend unabhängig Außenstehenden.

Die in den letzten Jahren stark abgekühlte Diskussion, die wahrscheinlich jetzt neu aufflammen wird, neigte entweder dem Modell des internen Datenschutzbeauftragten oder dem Modell des externen Datenschutzbeauftragten relativ gleichmäßig verteilt zu.

Die Mehrzahl derjenigen, die eine interne Lösung bevorzugen, sehen in dem Leiter der Internen Kontrolle den idealen Datenschutzbeauftragten. Alle anderen potentiellen Kandidaten, wie z.B. der Leiter der EDV oder der Leiter der Rechtsabteilung, bedürfen jeweils einer möglicherweise nicht vorhandenen Zusatzqualifikation. Auszuscheiden sind nach der herrschenden Meinung grundsätzlich der Personalleiter und der Betriebsratsvorsitzende, wegen eines möglichen, absehbaren und in der Regel unüberwindlichen  Konfliktes.

Es bleibt abzuwarten, ob die Verwendung des Begriffs „Controller“ für den Datenschutzbeauftragten, den Leiter der Internen Kontrolle als Kandidaten weiter hervorhebt.

Die anfangs häufiger in die Diskussion gebrachten externen Datenschutzbeauftragten haben für sich, daß eine entsprechende Expertise sich für einen Externen, der für Mehrere arbeitet aufzubauen lohnt, während als Nachteile eine mögliche wirtschaftliche Abhängigkeit, die allerdings durch entsprechende Vertragsgestaltungen abgemildert werden kann und die mangelnden Kenntnisse der Betriebsinterna, die allerdings durch Anwendung des „Üblichen“ ausgeglichen werden kann, zu verstehen sind.

Ob es tatsächlich notwendig ist, die Position des Datenschutzbeauftragten zu überdenken, ergibt sich meiner Meinung nach zwangsläufig aus der Frage, inwieweit und in welchem Umfang bisher den Anforderungen des Datenschutzes genügt wurde, d.h. inwieweit alles, was notwendig ist, an Unterlagen bereits vorhanden ist und die entsprechenden Systeme zur Kontrolle etabliert sind. Gleichwohl bleibt zu prüfen, ob der zeitliche und personelle Mehraufwand einer Umsetzung des neuen Gesetzes noch abdeckbar ist oder ob, wenn das nicht der Fall ist, eine Abdeckung durch einen anderen Mitarbeiter erfolgen könnte. Hier habe ich meine Zweifel, so daß wahrscheinlich eine externe Lösung zweckmäßig wäre.

Verfasser: Bernd J. Kaup

Die Ausarbeitung wurde im Herbst 1999 für Führungskräfte eines Großunternehmen erstellt. Die Erfahrungen des Verfassers als Datenschutzbeauftragter sowie als rechtlicher Sachkundiger eines Datenschutz-Ausschusses flossen ein. 
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